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Beschlossene Sache: Erstattungsfähigkeit von Honig-haltigen
Verbandmitteln bleibt bis einschließlich 31.12.26 erhalten und
prospektiv darüber hinaus!

Liebe Ärzteschaft, liebe Wundversorgende,

es ist beschlossene Sache: Am 06. November 2025 - und damit knapp einen Monat vor Ablauf der
Übergangsregelung - stimmte der Deutsche Bundestag der zur Entbürokratisierung der Pflege vorgelegten
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit zum weiteren Erhalt der Erstattungsfähigkeit von
Honig-haltigen Wundauflagen bis einschließlich 31.12.2026 zu.

Darüber hinaus wird sich der Ausschuss für Gesundheit bereits Anfang 2026 damit auseinandersetzen, ein
längst überfälliges Gesetz auf den Weg zu bringen, in dem „[…]`Verbandmittel` so definiert werden, dass
langfristig eine Versorgung mit notwendigen Verbandmitteln und Wundbehandlungsprodukten sichergestellt
ist.“ Prospektiv ist damit zu erwarten, dass mit einem weiteren Beschluss im kommenden Jahr ab 01.01.2027
Honig-haltige Wundauflagen unbefristet erstattungsfähig bleiben.

Mit dem jetzigen Beschluss hat das neue Parlament einen entscheidenden Schritt getan, sich für die
erforderliche qualifizierte und nachhaltige Versorgung von Wunden mit Honig-haltigen Verbandmitteln im Zuge
der Alterung unserer Gesellschaft einzusetzen. 

Wir informieren Sie und Euch selbstverständlich über die nächsten Schritte im kommenden
Gesetzgebungsverfahren, welches über den Ablauf der Übergangsfrist am 31. Dezember 2026 hinaus mit dem
Erhalt der Erstattungsfähigkeit Honig-haltiger Wundauflagen maximalen medizinischen und pflegerischen
Erfolg ab 2027 regulär, transparent und unbefristet sicher stellen wird.

Und einmal ganz persönlich: Wir danken allen Wegbegleitenden, die uns in den herausfordernden letzten
Jahren dabei unterstützt haben, uns unermüdlich und ausdauernd für unser Herzensprojekt im Kampf für den
Erhalt der Erstattungsfähigkeit Honig-haltiger Wundauflagen und dem damit verbundenen Patientenwohl
einzusetzen. Wir werden uns auch weiterhin mit den drei essentiellen „H – Kompetenzen“, mit Höflichkeit,
Herzlichkeit und Hartnäckigkeit dafür stark machen.
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